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sonderen Zeitaufwand, nämlich neben einer mechani
schen Tätigkeit hören können. Presse und Literatur 
sind also keineswegs ein Ersatz für den Rundfunk.

Beide Entscheidungen sind schließlich in nicht ver
tretbarem Maße fortschrittsfeindlich. Der Rundfunk 
gehört zu den umwälzendsten technischen Errungen
schaften unseres Jahrhunderts, zu den Errungen
schaften, die geeignet sind, „unser Leben besser und 
schöner zu gestalten“. Zu sagen, daß diese große Er
findung mit den ihr innewohnenden Möglichkeiten 
des Lernens und der Unterhaltung nur für eine „gei
stige Elite“ unentbehrlich sei — darauf laufen beide 
Beschlüsse hinaus —, steht in krassem Widerspruch 
zu elementaren Prinzipien unserer Gesellschaft, die 
die Errungenschaften in Wirtschaft, Technik und 
Kultur gerade den werktätigen Massen zugänglich 
machen will, der Schicht also, die unseren Staatsauf
bau trägt und führt. Eine solche Auffassung läßt sich 
—■’ um damit zu dem letzten Argument des AG Chem
nitz zu kommen — auch nicht mit der Feststellung 
rechtfertigen, „daß Radioapparate häufig nur vom 
Standpunkt der bloßen Unterhaltung eingeschätzt 
werden“. Es braucht nicht einmal darauf hingewiesen 
zu werden, daß auch der Anspruch auf Zerstreuung 
berechtigt ist und die angemessenen Mittel hierzu als 
dem geistigen Ausgleich nach der Arbeit dienend im 
Interesse der Erhaltung der Arbeitskraft als notwen
dig anzusehen sind — wie man sich längst daran ge
wöhnt hat, einen angemessenen Tabakgenuß nicht 
mehr als Luxus, sondern als Teil des Existenzmini
mums zu betrachten —, denn es liegt doch auf der 
Hand, daß sich die prinzipielle Frage der Pfändbar
keit eines Radiogeräts nicht danach beurteilen läßt, 
ob nun in allen Einzelfällen der Eigentümer auch 
wirklich alle dem Rundfunk innewohnenden Bil
dungsmöglichkeiten erschöpft. Oder ist das AG schon 
einmal auf den Gedanken gekommen, Betten seien

deshalb pfändbar, weil es oft vorkommt, daß Reisende 
oder andere beruflich viel abwesende Personen ihre 
Nächte meist außerhalb zubringen, von ihrem eigenen 
Bett also nur ausnahmsweise den vorgesehenen Ge
brauch machen?

Ergebnis: Ein einfacher Radioapparat ist heute kein 
Luxusgegenstand' mehr, vielmehr gehört er im Hin
blick auf die Verpflichtung zur politischen und kultu
rellen Weiterbildung, die jeden Bürger t r i f f t  und an 
ivelcher die Gesellschaft ein hohes Interesse hat, zu 
den Gegenständen, die jeder „zu einer angemessenen, 
bescheidenen Lebens- und Haushaltsführung bedarf“; 
er ist grundsätzlich unpfändbar. Das ist übrigens keine 
alleinstehende Auffassung, sondern auch der Stand
punkt der gesamten modernen Literatur zum Zivil
prozeß?) Dem Gläubiger geschieht damit nichts Un
billiges, denn ein einfaches gebrauchtes Radiogerät ist 
heute kein besonderes Wertobjekt mehr, dessen Un
pfändbarkeit entscheidend ins Gewicht fiele. Handelt 
es sich aber um einen wertvolleren Apparat, so hat 
es der Gläubiger in der ~Handf die Wertdifferenz zwi
schen diesem und einem einfachen Apparat zu er
fassen, indem er den von 'der Rechtsprechung5 6 * 8) ent
wickelten Weg der „Austauschpfändung“ geht, d. li. 
dem SchuTfiner' ein' zürn Empfang geeignetes ein
facheres Gerät anbietet und damit den wertvolleren 
Apparat für den Schuldner entbehrlich macht. Damit 
kann also einem Mißbrauch der Unpfändbarkeit, mit 
welcher der Radioapparat grundsätzlich auszustatten 
ist, wirksam begegnet werden.

Dr. Hans N a t h a n

5) Vgl. Baumbach 19. Auf!., § 811 Anm. 3B; Schönke, „Zwangs
vollstreckung“ 4. Aufl., S. 97; Rosenberg, Lehrbuch des deut

schen Zivilprozeßrechts 4. Aufl. § 193 I 2 a ;  Lent, „Zwangsvoll
streckung und Konkurs“ S. 88. Ebenso OLG Kiel JR 1949 S. 578.

8) Vgl. Jonas-Pohle 16. Aufl. § 811, Anm. II 2; Baumbach 
a. a. O. § 811, Anm. 1 C.
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Bücher
Eyermann-Fröhler: Kommentar zum Verwaltungs

gerichtsgesetz für Bayern, Bremen, Hessen und Würt
temberg-Baden. München und Berlin 1950. C. H. 
Beck’sche Verlagsbuchhandlung. 400 S.

Dieser Kommentar zu den Gesetzen über die Ver
waltungsgerichtsbarkeit in den Länderin deif ameri
kanischen Besatzungszone Deutschlands ist nach der 
ausdrücklich ausgesprochenen Absicht seiner Ver
fasser in erster Linie als ein Erläuterungswerk für die 
Praxis der Verwaltungsrechtspflege gedacht. Das Buch 
ist technisch gut aufgemacht und gibt durch die neben
einanderstellende Anordnung der einander ent
sprechenden Paragraphen der verschiedenen Verwal
tungsgerichtsgesetze der erwähnten vier Länder einen 
guten Überblick über ihren zwar im wesentlichen ein
heitlichen, aber doch in interessanten Einzelheiten von
einander abweichenden Inhalt. Die vier Verwaltungs
gerichtsgesetze gehen auf einen einheitlichen Entwurf 
des unter Leitung von W. Jellinek stehenden sog. 
„Heidelberger Ausschusses“ zurück, der vom Stutt
garter Länderrat angenommen und von der ameri
kanischen Militärregierung bestätigt wurde. Die Ge
setze sind aber ihrem Charakter nach Landesgesetze, 
und ihre inhaltliche Übereinstimmung ist vor allem 
durch das Hessische Änderungsgesetz vom 30. Juni 
1949 erheblich beeinträchtigt worden. Hinsichtlich des 
Aufbaus des Buches ist noch zu erwähnen, daß in einem 
Anhang — wenn auch unkommentiert — eine ziemlich 
vollständige Übersicht, über ergänzende Vorschriften 
aus der Gesetzgebung aller vier Länder und aus dem 
Besatzungsrecht gegeben wird. Auch die Gliederung der 
Kommentierung zu den einzelnen Artikeln und die 
drucktechnischen Erleichterungen zur Übersicht über 
die Erläuterungen sind gut gelungen.

Bei den Erläuterungen fehlt vielfach, und zwar ge
rade bei den grundsätzlichen Fragen der Verwaltungs

gerichtsbarkeit, die wissenschaftliche Durchdringung 
der Probleme. Die einschlägige Rechtsprechung ist zwar 
meist vollständig angeführt, aber kaum kritisch ver
arbeitet. Auch dies muß als ein Mangel des Buches an
gesehen werden.

In der Einleitung zur Kommentierung der Gesetze 
(S. 39) beschränken sich die Verfasser auf die Er
örterung der Entstehungsgeschichte der Gesetze und 
verweisen hinsichtlich der Fragen nach Wesen, Be
deutung und Inhalt der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
auf die allgemein bekannten Lehrbücher und einige 
monographische Darstellungen aus der Zeit vor dem 
ersten Weltkrieg. Hier hätte man von den Verfassern 
eine konkrete Untersuchung der Stellung der Ver
waltungsgerichtsbarkeit im gesamten Verfassungs
system des Bonner Protektorates und eine Erörterung 
der Bedeutung und der politischen und sozialen Hinter
gründe der Einführung der Generalklausel in einem 
bisher in Deutschland unbekannten Ausmaße erwartet. 
Auch bei der Erläuterung des § 22, der die General
klausel festlegt, liest man nichts über diese grundsätz
liche Frage, deren Untersuchung zu einer weitgehenden 
Entlarvung der Bonner „Demokratie“ nach amerika
nischem Muster führen würde.

Darüber hinaus weist die Kommentierung gerade des 
entscheidenden § 22 noch andere ernste Mängel auf. Bei 
dem Versuch, den Begriff des Verwaltungsaktes, durch 
den nach § 35 die Zulässigkeit der Verwaltungsklage 
bestimmt ist, zu definieren, gehen die Verfasser zwar 
davon aus, daß dieser Begriff hier in einem materiellen 
und nicht in einem nur formellen Sinne gemeint sei. 
Aber bei dem Bemühen, den materiellen Inhalt dieses 
Begriffs festzulegen, kommen sie letzten Endes, da sie 
von dem formalen Gewaltenteilungsprinzip ausgehen, 
doch nur zu einer formellen Abgrenzung (vgl. Erl. A I 
1 a zu § 22). Auch bei den konkreten Beispielen, die die 
Verfasser bei dem Versuch aufzählen, die ver
waltungsgerichtlich nachprüfbaren Verwaltungsakte zu 
bestimmen, fehlt es mitunter an der genügenden
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